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Leitsätze:
1. Der Gesetzgeber hat zur Verwirklichung des Rechts des

rechtlichen Vaters auf Kenntnis der Abstammung seines
Kindes von ihm (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) ein
geeignetes Verfahren allein zur Feststellung der Vater-
schaft bereitzustellen.

2. Es entspricht dem Grundgesetz, wenn die Gerichte die
Verwertung heimlich eingeholter genetischer Abstam-
mungsgutachten wegen Verletzung des von Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Rechts des betroffe-
nen Kindes auf informationelle Selbstbestimmung als Be-
weismittel ablehnen.

Literatur:
– Brosius-Gersdorf, Das Kuckucksei im Familiennest – Er-

forderlichkeit einer Neuregelung der Vaterschaftsunter-
suchung, NJW 2007, 806

– Klinkhammer, Der Scheinvater und sein Kind – Das Urteil
des BVerfG vom 13.2.2007 und seine gesetzlichen Folgen,
FF 2007, 128

– Muscheler, Das Recht des Vaters auf Kenntnis seiner
Vaterschaft, FPR 2005, 185

– Rittner, Contra zu Vaterschaftstests, FPR 2005, 187
– Rittner, Unerlaubte DNA-Gutachten zur Feststellung der

Abstammung – Eine rechtliche Grauzone, NJW 2002, 1745
– Eckpunktepapier des BMJ vom 27.3.2007
– Zur Vorinstanz: BGH v. 12.1.2005 – XII ZR 227/03 (OLG

Celle), FamRZ 2005, 340 = FF 2005, 150 m. Anm. Klink-
hammer

– BGH v. 12.1.2005 – XII ZR 60/03 (OLG Thüringen),
FamRZ 2005, 342

Neben dem Bundesjustizministerium, das bisher lediglich
Eckpunkte veröffentlicht hat, hat der Bundesrat bereits einen
Gesetzentwurf zur erleichterten gerichtlichen Klärung der
Abstammung eines Kindes vorgelegt. Am 30.3.2007 be-
schloss die Länderkammer einen von Bayern erarbeiteten
Entwurf zu Vaterschaftstests (BR-Drucks 193/07).

Entwurf des Bundesministeriums der Justiz f�r ein „Gesetz zur
Kl�rung der Vaterschaft unabh�ngig vom Anfechtungsverfahren“

Mitteilung des Deutschen Anwaltvereins (DAV-Depesche Nr. 26/07) vom 5.7.2007

Das Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft soll nach
einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Bundes-
tagsfraktionen von CDU/CSU und SPD unter Ausgleich aller
beteiligten Interessen vereinfacht und unabhängig von einem
Anfechtungsverfahren geregelt werden. Inzwischen hat das
Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom 13.
Februar 2007 den Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.
März 2008 ein Verfahren zu schaffen, mit dem die Abstam-
mung eines Kindes geklärt werden kann, ohne dass gleich-
zeitig ein Vaterschaftsanfechtungsverfahren betrieben wer-
den muss.
Der DAV hat durch den Familienrechtsausschuss zum Ent-
wurf Stellung genommen. Er begrüßt, dass eine legale Mög-
lichkeit ohne Rücksicht auf Fristen und Kenntnis von Um-
ständen, die gegen die Vaterschaft sprechen, angesichts der

neuen technischen Möglichkeiten, die Vaterschaft festzustel-
len, geschaffen werden soll. Er stimmt auch dem Vorschlag
zu, die Vaterschaftsfeststellung und die Anfechtung der Va-
terschaft voneinander abzukoppeln. Im Einzelnen gibt er
Anregungen zur Klarstellung und wirft insbesondere die
Frage auf, ob auf die Anfechtungsfrist nicht generell verzich-
tet werden sollte und als einziges Korrektiv die Kindeswohl-
gefährdung anerkannt werden sollte.
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